
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 02 | 2023

Daten für die Monate  
6/2023 bis 8/2023

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 12.6.23, 10.7.23, 10.8.23
ESt, KSt = 12.6.23
GewSt, GrundSt = 15.8.23 (16.8.23*)

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 15.6.23, 13.7.23, 14.8.23
ESt, KSt = 15.6.23
GewSt, GrundSt = 18.8.23 (21.8.23*)

*  Gilt für Bundesländer, in denen der 15.8.23  
 (Mariä Himmelfahrt) ein Feiertag ist.

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 6/23 = 28.6.23
Fälligkeit Beiträge 7/23 = 27.7.23
Fälligkeit Beiträge 8/23 = 29.8.23

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

3/22 8/22 11/22 3/23
+ 7,6 % + 8,8 % + 11,3 % + 7,8 %

Für alle Steuerpflichtigen

Energiepreispauschale für Studierende und  
Fachschüler: Antrag ist endlich möglich
| Studierende und Fachschüler können aufatmen: Denn seit dem 15.3.2023 kann 
die einmalige Energiepreispauschale (EPP) in Höhe von 200 EUR (endlich) bean-
tragt werden. |

Voraussetzungen

Knapp drei Millionen Studierende und 
450.000 Schüler in Fachschulklassen 
und Berufsfachschulklassen können von 
der EPP profitieren. Für die Auszahlung 
ist es erforderlich, dass die jeweilige 
Person am 1.12.2022 an einer Hoch-
schule in Deutschland immatrikuliert 
bzw. an einer Berufsfachschule ange-
meldet war. Einen Anspruch haben:

 • Studierende,
 • Schüler in Fachschulklassen, de-

ren Besuch eine berufsqualifizie-
rende Berufsausbildung voraus-
setzt,

 • Schüler in Berufsfachschulklas-
sen und Fachschulklassen, die in 
einem mindestens zweijährigen 
Ausbildungsgang einen berufsqua-
lifizierenden Abschluss vermitteln 
sowie

 • Schüler in vergleichbaren Bil-
dungsgängen. 

MERKE | Die EPP unterliegt nicht der 
Besteuerung. Sie wird weder bei ein-
kommensabhängigen Leistungen und 
Sozialleistungen noch bei Sozialversi-
cherungsbeiträgen berücksichtigt.

Antragstellung

Ursprünglich sollte das Antrags- und 
Auszahlungsverfahren noch im Winter 
2022/2023 beginnen. Doch die Schaf-
fung neuer Strukturen dauerte länger 
als gedacht. Seit dem 15. März kann die 
EPP nun aber auf einer eigens hierfür 
entwickelten Onlineplattform (www.ein-
malzahlung200.de/eppsg-de) beantragt 
werden – und zwar bis zum 30.9.2023.

Antragsteller benötigen einen Zu-
gangscode, den sie von ihrer Ausbil-
dungsstätte erhalten. Zur Anmeldung 
benötigen sie dann ein BundID-Konto. 
Um hiermit die Identität nachzuweisen, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten:

 • den Online-Ausweis, wozu z. B. der 
Personalausweis genutzt werden 
kann, oder
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 • das persönliche ELSTER-Zertifikat, 
das ggf. vorher bei der Finanzver-
waltung beantragt werden muss.

MERKE | Für die Online-Ausweis-
funktion benötigt man ein aktuelles 
Smartphone und eine Identifizierungs-
App (z. B. die AusweisApp2).

Wer weder den Online-Ausweis noch 
ELSTER nutzen kann, erhält von der 
Ausbildungsstätte eine PIN zum Zu-
gangscode, die im Antrag einzugeben 
ist. Für die Variante mit PIN wird eben-
falls ein BundID-Konto benötigt, wobei

 

hier die Basisregistrierung für das 
BundID-Konto mit Benutzername und 
Passwort genügt.

Darüber hinaus ist bei der Antragstel-
lung eine Kontoverbindung anzugeben. 

Beachten Sie | Nach Informationen der 
Bundesregierung erfolgt die Auszahlung 
zügig: Das Geld ist meist innerhalb von 
zwei Werktagen auf dem Konto.

Quelle | Studierenden-Energiepreispauschalen-
gesetz, BGBl I 2022, S. 2357; Die Bundesregie-
rung: „Energiepreispauschale für Studierende“ 
mit Stand vom 29.3.2023

Für alle Steuerpflichtigen

Zuwendungsnießbrauch zugunsten minderjähriger 
Kinder kann Gestaltungsmissbrauch sein 

| Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat folgender Gestaltung eine Absage er-
teilt: Bestellung eines zeitlich befristeten Nießbrauchs an einem langfristig an 
eine elterliche GmbH vermieteten Grundstück durch Eltern zugunsten ihrer bei 
Nießbrauchsbestellung noch minderjährigen Kinder. Da die Eltern die Revision 
eingelegt haben, muss nun der Bundesfinanzhof entscheiden. |

Hintergrund

Die Bestellung eines (zugewendeten) 
Nießbrauchs an einem Mietgrundstück 
zugunsten eines nahen Angehörigen 
wird steuerlich grundsätzlich anerkannt, 
wenn der Nießbrauch wie zwischen 
fremden Dritten vereinbart und so auch 
tatsächlich durchgeführt wird. 

Außerdem muss der Nießbraucher ge-
genüber den Mietern in die Rechtsstel-
lung eines Vermieters eintreten. Wer-
den diese Voraussetzungen erfüllt, sind 
die Vermietungseinkünfte nicht mehr 
dem Eigentümer, sondern dem Nieß-
braucher zuzurechnen.

Vor allem bei Nießbrauchsvereinbarun-
gen zwischen Eltern und ihren (minder-
jährigen) Kindern kommt es hinsichtlich 
der steuerlichen Anerkennung oft zum 
Streit mit dem Finanzamt, wenn dieses 
einen Gestaltungsmissbrauch i. S. des  
§ 42 Abgabenordnung (AO) unterstellt. 

	◼ Vereinfachter Sachverhalt

Eltern hatten ihren minderjährigen un-
terhaltsberechtigten Kindern zeitlich 
befristet einen Nießbrauch an einem 
Grundstück bestellt, das langfristig bis 
zur Beendigung des Nießbrauchs an 
eine von den Eltern beherrschte GmbH 
vermietet ist.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
hat sich in seiner Urteilsbegründung 
ausführlich mit der bisherigen höchst-
richterlichen Rechtsprechung auseinan-
dergesetzt und die vorliegende Gestal-
tung abgelehnt. Im Kern ergibt sich die 
Nichtanerkennung des Nießbrauchs da-
raus, dass bei der Prüfung der jeweili-
gen Kriterien die von den Eltern (im 
Wechsel der Elternteile) beherrschte 
GmbH nicht wie eine fremde dritte Per-
son mit von den Eltern unabhängiger 
Willensbildung angesehen werden kann.

Zudem führte das Finanzgericht aus: Die 
zeitlich befristete Übertragung eines 
zeitlich identisch unkündbaren Mietver-
trags zwischen Eltern und GmbH auf die 
minderjährigen Kinder erscheint un-
wirtschaftlich, umständlich, gekünstelt 
sowie überflüssig und erweist sich nur 
als formale Maßnahme zur Steuerer-
sparnis (Ausnutzung der Grundfreibe-
träge der Kinder und des Progressions-
gefälles zwischen Eltern und Kindern).

Beachten Sie | Allein das Motiv, Steu-
ern zu sparen, macht eine Gestaltung 
noch nicht unangemessen. Die Unan-
gemessenheit einer Rechtsgestaltung 
tritt aber zutage, wenn diese keinem 
wirtschaftlichen Zweck dient.

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
21.3.2022, Az. 16 K 4112/20, Rev. BFH Az. IX R 
8/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 232561

Für Kapitalanleger

Finanzkonten- 
Informationsaustausch-
gesetz: Voraussichtliche 
Staatenaustauschliste 
für 2023
| Nach den Vorgaben des Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetzes werden 
Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen zwischen dem Bundes-
zentralamt für Steuern und der zustän-
digen Behörde des jeweils anderen 
Staates automatisch ausgetauscht. 
Das Bundesfinanzministerium hat nun 
die Staaten bekanntgegeben, mit denen 
voraussichtlich der automatische Da-
tenaustausch zum 30.9.2023 erfolgt. |

Beachten Sie | Weiterführende Infor-
mationen zum Informationsaustausch 
über Finanzkonten erhalten Sie u. a. auf 
der Webseite des Bundeszentralamts 
für Steuern (unter www.iww.de/s2991).

Quelle | BMF-Schreiben vom 23.2.2023, Az. 
IV B 6 - S 1315/19/10030 :051, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 234644

Für alle Steuerpflichtigen

Energiepreispauschale 
für Rentner: Keine  
Eintragungen in der 
Steuererklärung 2022

| Die mit dem Rentenbeziehende-Ener-
giepreispauschalengesetz geregelte 
Einmalzahlung von 300 EUR (EPP II) un-
terliegt der Einkommensteuer. In der 
Einkommensteuererklärung für 2022 
ist sie dennoch nicht anzugeben. |

Eine an Rentenbeziehende ausgezahlte 
EPP II war von den Trägern der gesetzli-
chen Rentenversicherung und der land-
wirtschaftlichen Alterskasse in einer ge-
sonderten Rentenbezugsmitteilung bis 
zum 28.2.2023 an die Finanzverwaltung 
zu übermitteln. Daher fließt der Betrag 
automatisch in die Veranlagung ein.

Der Grund für dieses kurios anmutende 
Prozedere ist einfach: Der zeitliche 
Vorlauf war zu knapp, um in den Vor-
drucken für die Einkommensteuerer-
klärung 2022 eine entsprechende Ein-
tragungsmöglichkeit vorzusehen.

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein, ESt-
Kurzinformation Nr. 2023/2 vom 3.2.2023
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Für Unternehmer

Rückstellung für Mitarbeiterboni auch  
ohne Rechtsanspruch möglich

| Eine (steuermindernde) Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten setzt u. a. 
voraus, dass mehr Gründe für als gegen eine Inanspruchnahme sprechen. Nach 
einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster kann sich eine hinreichende 
Wahrscheinlichkeit für die Entstehung einer Verbindlichkeit auch aus der seit Jah-
ren bestehenden ständigen Übung ergeben, Mitarbeiterboni ohne rechtliche Ver-
pflichtung auszuzahlen. Die Revision wurde nicht zugelassen. |

	◼ Sachverhalt

Die A-GmbH zahlte ihren Mitarbeitern 
Boni, ohne dass hierüber schriftliche 
Verträge gefasst wurden. Neue Mitar-
beiter erhielten bei der Einstellung u. a. 
folgende Informationen: „Für Jahre mit 
gutem Geschäftsverlauf und guter Per-
spektive zahlt A im Frühjahr des fol-
genden Kalenderjahrs einen Bonus an 
die Mitarbeiter. Beim Bonus handelt es 
sich um eine freiwillige Leistung ohne 
Rechtsanspruch.“

Tatsächlich zahlte die A-GmbH in den 
Vorjahren, im Streitjahr 2014 und in den 
Folgejahren Mitarbeiterboni. Im Streit-
jahr erfolgte eine Zuführung zur Rück-
stellung in Höhe von ca. 300.000 EUR. 
Das Finanzamt erkannte die Rückstel-
lung aber nicht an. Begründung: Die 
Arbeitnehmer hätten keinen Rechts-
anspruch auf die Auszahlung der Boni. 
Zudem würden sich die freiwilligen 
Bonusleistungen nicht nur am Be-
triebsergebnis des abgelaufenen Wirt-
schaftsjahrs, sondern auch an der zu-
künftigen Ertragslage orientieren.

In der Folge argumentierte die A-
GmbH, dass die Zahlung der Mitarbei-
terboni auch nach außen kommuniziert 
werde. Auf ihrer Homepage werde die 
verbindliche Regelung von anlassbezo-
genen Zuwendungen und von Boni er-
läutert. Der Freiwilligkeitsvorbehalt 
bedeute lediglich, dass in einem Ver-
lustjahr kein Bonus gezahlt werde.

Das Finanzgericht Münster erkannte 
die Rückstellung an.

Nach § 249 Abs. 1 S. 1 Handelsgesetz-
buch (HGB) kann eine Rückstellung 
nicht nur dann gebildet werden, 

 • wenn eine Verbindlichkeit am Bi-
lanzstichtag mit Sicherheit besteht 
und nur ihre Höhe ungewiss ist,

 • sondern auch dann, wenn mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit eine 
Verbindlichkeit dem Grunde nach 
künftig entsteht, wobei zudem de-
ren Höhe ungewiss sein kann. 

In seiner Urteilsbegründung beschäf-
tigte sich das Finanzgericht dann insbe-
sondere mit dem Tatbestandsmerkmal 
der „Wahrscheinlichkeit des künftigen 
Entstehens einer Verbindlichkeit dem 
Grunde nach“, wobei es bereits aus-
reicht, dass die Verpflichtung überwie-
gend wahrscheinlich ist („51 %“).

Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit 
für die Entstehung einer Verbindlichkeit 
auf Auszahlung der Mitarbeiterboni er-
gab sich im Streitfall insbesondere aus 
der jahrelangen ständigen Übung der 
A-GmbH, Mitarbeiterboni ohne rechtli-
che Verpflichtung an die Mitarbeiter 
auszuzahlen. Äußerlich erkennbare An-
haltspunkte dafür, dass die A-GmbH im 
Streitjahr beabsichtigte, von dieser 
ständigen Übung Abstand zu nehmen, 
waren nicht ersichtlich.

Zudem hatte die künftig entstehende 
Verbindlichkeit ihre wirtschaftliche Ver-
ursachung in der Zeit vor dem Bilanz-
stichtag 31.12.2014. Denn der rechtliche 
und wirtschaftliche Bezugspunkt der 
Verpflichtung lag in der Vergangenheit.

MERKE | Das Finanzamt hatte in der 
mündlichen Verhandlung auf den 
Doppelcharakter der Mitarbeiterboni 
(Abgeltung der im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr erbrachten Leistung sowie 
künftige Bindung an das Unterneh-
men) hingewiesen. Nach Ansicht des 
Finanzgerichts Münster löst dieser 
Doppelcharakter aber keinen Automa-
tismus in dem Sinne aus, dass wegen 
eines bestehenden Zukunftsbezugs 
keine wirtschaftliche Verursachung 
vor dem Bilanzstichtag mehr vorliegen 
kann. Vielmehr sind die unterschiedli-
chen Anknüpfungspunkte und Zielset-
zungen der Mitarbeiterboni zu gewich-
ten – und hier war der Aspekt der Mit-
arbeiterbindung lediglich ein positiver 
Nebeneffekt.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 16.11.2022, 
Az. 13 K 3467/19 F, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 233626

Für Unternehmer

Pensionszusagen:  
Keine Rückstellung bei 
schädlichen Vorbehalten

| Enthält eine Pensionszusage den Vor-
behalt einer Änderung – im Streitfall 
konnte der Arbeitgeber die Transforma-
tionstabelle und den Zinssatz nach frei-
em Ermessen ändern – sind die Voraus-
setzungen für eine Rückstellung im 
Sinne des § 6a Einkommensteuergesetz 
(EStG) nicht erfüllt. Dies hat der Bun-
desfinanzhof entschieden. |

Hintergrund: Für eine Pensionsrück-
stellung müssen nach § 6a EStG einige 
Spielregeln eingehalten werden. Bei-
spielsweise muss die Pensionszusage 
schriftlich erteilt werden und eindeutige 
Angaben zu Art, Form, Voraussetzungen 
und Höhe der in Aussicht gestellten 
künftigen Leistungen enthalten. Sie darf 
darüber hinaus keinen Vorbehalt ent-
halten, dass die Pensionsanwartschaft 
oder die Pensionsleistung gemindert 
oder entzogen werden kann.

Nach der aktuellen Entscheidung ist eine 
Pensionsrückstellung steuerlich nur zu-
lässig, wenn der Vorbehalt ausdrücklich 
einen nach der arbeitsgerichtlichen 
Rechtsprechung anerkannten, eng be-
grenzten Tatbestand normiert, der nur 
ausnahmsweise eine Minderung oder 
einen Entzug der Pensionsanwartschaft 
oder Pensionsleistung gestattet. Dem-
gegenüber sind uneingeschränkte Wi-
derrufsvorbehalte, deren arbeitsrechtli-
che Gültigkeit oder Reichweite zweifel-
haft oder ungeklärt ist, schädlich. So 
war es auch im Streitfall, da der Vorbe-
halt eine Änderung der Pensionszusage 
in das Belieben des Arbeitgebers stellte.

Quelle | BFH-Urteil vom 6.12.2022, Az. IV R 
21/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 234249; 
BFH, PM Nr. 18/23 vom 16.3.2023

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Merkblatt 
für Unternehmer in  
der Bauwirtschaft
| Die Finanzverwaltung (BMF-Schreiben 
vom 27.1.2023, Az. III C 2 - S 7270/20/10002 
:001) hat ein Merkblatt für Unternehmer 
in der Bauwirtschaft veröffentlicht, das 
wichtige Grundsätze zur Umsatzbesteu-
erung von Bauleistungen enthält (abruf-
bar unter: www.iww.de/s7879). |
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Für GmbH-Geschäftsführer

Handelsregister:  
Geschäftsführer müssen 
die Einsehbarkeit 
ihrer Daten grund-
sätzlich hinnehmen

| Das Handelsregister soll allen Inter-
essierten die Möglichkeit geben, sich 
über die Verhältnisse einer (Handels-) 
Gesellschaft zu informieren. Zu diesem 
Zweck sieht § 43 der Handelsregister-
verordnung (HRV) u. a. vor, dass neben 
dem Namen eines Geschäftsführers 
auch dessen Geburtsdatum und Wohn-
ort in das Register aufzunehmen sind. 
Hiergegen wandte sich der Geschäfts-
führer einer GmbH, der um seine Si-
cherheit fürchtete: Da er beruflich mit 
Sprengstoff umgehe, sah er die Gefahr, 
Opfer einer Entführung oder eines Rau-
bes zu werden. |

Die Argumentation  
des Oberlandesgerichts

Das Oberlandesgericht Celle hat nun 
entschieden, dass der Geschäftsführer 
die Veröffentlichung dieser Daten hin-
nehmen muss. Funktionsfähige und ver-
lässliche öffentliche Register sind für die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Rechts-
verkehrs unerlässlich. Geschäftspart-
ner sollen sich zuverlässig informieren 
können. Auch datenschutzrechtliche Wi-
derspruchsrechte gegen die Aufnahme 
der Daten bestehen nicht.

Ob eine Löschung der Angaben bei ei-
ner tatsächlichen erheblichen Gefähr-
dung eines Geschäftsführers in Be-
tracht kommt und wie (insbesondere in 
welchem Verfahren) dies zu bewerk-
stelligen wäre, hat das Oberlandesge-
richt Celle indes offengelassen. Im vor-
liegenden Streitfall hatte der Ge-
schäftsführer eine solche Gefährdung 
nämlich nicht näher konkretisiert. Zu-
dem ist in dem Register ohnehin keine 
genaue Anschrift, sondern nur der 
Wohnort angegeben.

Beachten Sie | Gegen den Beschluss 
wurde Rechtsbeschwerde beim Bun-
desgerichtshof eingelegt.

Quelle | OLG Celle, Beschluss vom 24.2.2023, 
Az. 9 W 16/23, Rechtsbeschwerde beim BGH 
unter Az. II ZB 7/23; OLG Celle, PM vom 
16.3.2023 „Persönliche Daten im Handelsre-
gister“

Für Unternehmer

Umsatzsteuerliche Organschaft:  
Neues zur finanziellen Eingliederung 
| Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zur finanziellen Eingliederung bei 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft geändert. Durch ein weiteres Vorabentschei-
dungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof soll geklärt werden, ob an der bis-
herigen Annahme festzuhalten ist, dass Innenumsätze nicht steuerbar sind. |

Hintergrund

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Umsatzsteuerge-
setz (UStG) wird die gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit nicht selbstständig 
ausgeübt, wenn eine juristische Person 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich 
und organisatorisch in das Unterneh-
men des Organträgers eingegliedert ist 
(Organschaft). Die Wirkungen der Or-
ganschaft sind auf Innenleistungen zwi-
schen den im Inland gelegenen Unter-
nehmensteilen beschränkt. Diese Un-
ternehmensteile sind als ein Unterneh-
men zu behandeln. 

Durch die Organschaft werden also meh-
rere Unternehmen zu einem Steuer-
pflichtigen zusammengefasst. Leis-
tungsbeziehungen zwischen diesen Un-
ternehmen werden nicht besteuert. 

Der Organträger ist Steuerschuldner 
auch für die Umsätze, die andere ein-
gegliederte Organgesellschaften ge-
genüber Dritten ausführen.

Steuerschuldner und finanzielle 
Eingliederung

Nach der Vorabentscheidung durch 
den Europäischen Gerichtshof sieht 
der Bundesfinanzhof die sich aus § 2 
Abs. 2 Nr. 2 UStG ergebende Steuer-
schuldnerschaft des Organträgers für 
die Umsätze der Organschaft (entgegen 
früheren Zweifeln) weiter als unions-
rechtskonform an. Die vom Europäi-
schen Gerichtshof hierfür genannten 
Bedingungen (Willensdurchsetzung und 
keine Gefahr von Steuerausfällen) wer-

den gewährleistet. Denn der Bundes-
finanzhof hat schon bisher die Möglich-
keit der Willensdurchsetzung verlangt 
und die Organgesellschaft haftet nach 
§ 73 der Abgabenordnung für die Um-
satzsteuer des Organträgers.

MERKE | Im Hinblick auf das Kriterium 
der Willensdurchsetzung hat der Bun-
desfinanzhof seine Rechtsprechung 
zur finanziellen Eingliederung aller-
dings geändert. Es ist zwar weiterhin 
im Grundsatz erforderlich, dass dem 
Organträger die Mehrheit der Stimm-
rechte an der Organgesellschaft zu-
steht. Die finanzielle Eingliederung 
liegt nun aber auch dann vor, wenn der 
Gesellschafter zwar nur über 50 % der 
Stimmrechte verfügt, die erforderliche 
Willensdurchsetzung bei der Organge-
sellschaft aber dadurch gesichert ist, 
dass er eine Mehrheitsbeteiligung am 
Kapital der Organgesellschaft hält und 
er den einzigen Geschäftsführer der 
Organgesellschaft stellt.

Innenumsätze

Weiterhin ungewiss ist, ob die deutsche 
Handhabung Bestand haben wird, dass 
innerorganschaftliche Innenumsätze 
umsatzsteuerlich unbesteuert bleiben. 
Denn mit Beschluss vom 26.1.2023 hat 
der Bundesfinanzhof in dieser Sache 
bereits ein zweites Vorabentschei-
dungsersuchen an den Europäischen 
Gerichtshof gerichtet.

Quelle | BFH-Urteil vom 18.1.2023, Az. XI R 
29/22 (XI R 16/18), unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
234366; BFH, Beschluss vom 26.1.2023, Az. V R 
20/22 (V R 40/19), unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
234377; BFH, PM Nr. 19/23 vom 23.3.2023

Für alle Steuerpflichtigen

Broschüre: Steuertipps für Menschen mit Renten- 
und Pensionseinkünften
| Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat seine 16-seitige Broschüre 
„Steuertipps für Menschen mit Renten- und Pensionseinkünften“ aktualisiert 
(Stand: März 2023; unter www.iww.de/s7881). Die Broschüre beinhaltet Informa-
tionen für Menschen, die im Ruhestand Renten- oder Pensionseinkünfte (und 
ggf. weitere Einkünfte) beziehen. |
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Für Arbeitgeber

Arbeitgeber kauft das Handy des Arbeitnehmers  
für 1 EUR: Privatnutzung ist dennoch steuerfrei

| Der Bundesfinanzhof hat folgende Gestaltung zugelassen: Die Erstattung von Tele-
fonkosten für einen vom Arbeitnehmer abgeschlossenen Mobilfunkvertrag durch 
den Arbeitgeber ist auch steuerfrei, wenn der Arbeitgeber das Mobiltelefon von dem 
Arbeitnehmer zu einem unter dem Marktwert liegenden Preis erworben hat und es 
dem Arbeitnehmer unmittelbar danach wieder zur privaten Nutzung überlässt. |

Hintergrund

Die private Nutzung betrieblicher Da-
tenverarbeitungs- und Telekommuni-
kationsgeräte (z.  B. Smartphone und 
Tablet) durch den Arbeitnehmer ist un-
abhängig vom Verhältnis der berufli-
chen zur privaten Nutzung steuerfrei. 
Geregelt ist dies in § 3 Nr. 45 Einkom-
mensteuergesetz (EStG). Die Steuer-
freiheit umfasst darüber hinaus auch 
die Nutzung von Zubehör (z. B. Schutz-
hülle, Ladekabel) und Software sowie 
die vom Arbeitgeber getragenen Ver-
bindungsentgelte.

Beachten Sie | Die Steuerbefreiung 
führt zudem zur Beitragsfreiheit in der 
Sozialversicherung.

Profitieren können alle Arbeitnehmer. 
Es spielt keine Rolle, ob es sich um 
Voll- oder Teilzeitkräfte, Aushilfen oder 
Auszubildende handelt. Selbst Minijob-
ber können ein steuer- und beitrags-
freies Smartphone erhalten – und zwar 
ohne Anrechnung auf die 520 EUR-
Grenze.

Beachten Sie | Voraussetzung für die 
Steuer- und Beitragsfreiheit ist, dass 
der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
ein entsprechendes Gerät überlässt. 
Das Eigentum muss also beim Arbeit-
geber liegen.

Die Gestaltung

	◼ Beispiel

Der Arbeitgeber kauft das Handy des 
Mitarbeiters zu einem nicht marktübli-
chen Preis (z. B. 1 EUR) und stellt es 
dem Arbeitnehmer danach zur privaten 
Nutzung zur Verfügung. Nach dem Kauf 
übernimmt der Arbeitgeber die Verbin-
dungsentgelte des Arbeitnehmers.

Bislang versagte das Finanzamt hier die 
Steuerbefreiung. Die Begründung: Der 
Kaufvertrag würde einem Fremdver-
gleich nicht standhalten und somit sei 
das Handy kein betriebliches Telekom-
munikationsgerät des Arbeitgebers.

Der Bundesfinanzhof hat dies aber an-
ders beurteilt. Es liegt kein Scheinge-
schäft (§ 41 Abs. 2 der Abgabenordnung 
(AO)) und kein Missbrauch von Gestal-
tungsmöglichkeiten (§ 42 AO) vor. Auch 
nach Fremdvergleichsgrundsätzen ist 
die Gestaltung nicht zu versagen. Denn 
neben dem vereinbarten Kaufpreis er-
langt der Arbeitnehmer den Vorteil, dass 
der Arbeitgeber ihm die Kosten des Mo-
bilfunkvertrags erstattet und das Risiko 
bei Reparaturen, Beschädigungen oder 
Zerstörung der Geräte trägt.

Quelle | BFH-Urteile vom 23.11.2022, Az. VI R 
49/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233801; Az. VI 
R 50/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233796; Az. 
VI R 51/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233842

Für Arbeitnehmer

Merkblatt zur Steuerklassenwahl 2023  
für Ehegatten und Lebenspartner

| Das von der Finanzverwaltung veröffentlichte „Merkblatt zur Steuerklassenwahl 
für das Jahr 2023 bei Ehegatten oder Lebenspartnern, die beide Arbeitnehmer sind“ 
soll die Steuerklassenwahl erleichtern. Das Merkblatt kann unter www.iww.de/
s7754 heruntergeladen werden. |

Die in der Anlage des Merkblatts beige-
fügten Tabellen sind indes nur in den 
Fällen genau, in denen die Monatslöhne 
über das Jahr konstant bleiben. Zudem 
besagt die während des Jahres einbe-

haltene Lohnsteuer noch nichts über die 
Höhe der Jahressteuerschuld. Die ein-
behaltenen Lohnsteuer-Beträge stellen 
grundsätzlich nur Vorauszahlungen auf 
die endgültige Jahressteuerschuld dar.

Für alle Steuerpflichtigen

Trennungsunterhalt 
durch unentgeltliche 
Überlassung  
einer Wohnung
| Unterhaltsleistungen (auch Natural-
leistungen) an den geschiedenen oder 
dauernd getrennt lebenden Ehegatten 
sind unter den Voraussetzungen des § 10 
Abs.  1a Nr. 1 Einkommensteuergesetz 
(EStG) bis zu 13.805 EUR im Jahr als 
Sonderausgaben abziehbar. Der Bun-
desfinanzhof hat nun entschieden, in wel-
cher Höhe eine unentgeltliche Woh-
nungsüberlassung anzusetzen ist. |

	◼ Verkürzter Sachverhalt

EM schuldete seiner Ehefrau (EF) laut 
Trennungs-/Scheidungsfolgenvereinba-
rung einen Trennungsunterhalt von 
monatlich 600 EUR. Solange EF noch 
im gemeinsamen Haus lebte, wurden 
400 EUR als Wohnvorteil gegengerech-
net, sodass EM nur 200 EUR zahlte. EM 
begehrte aber nicht nur einen Sonder-
ausgabenabzug von 7.200 EUR (12 × 
600 EUR). Für die Nutzungsüberlas-
sung der ehemaligen Familienwoh-
nung sei der tatsächliche Mietwert sei-
nes Miteigentums anteils (818,07 EUR 
monatlich) zu berücksichtigen, was der 
Bundesfinanzhof bestätigte.

Der Anwendungsbereich des § 10 Abs. 1a 
Nr. 1 EStG ist nicht eröffnet, wenn die 
Nutzungsüberlassung Gegenstand eines 
entgeltlichen Rechtsverhältnisses ist. 
Die auf einem Mietvertrag beruhende 
Überlassung einer Immobilie an den Ex-
Ehegatten kann selbst dann zu Vermie-
tungseinkünften führen, wenn die Miete 
mit dem Barunterhalt verrechnet wird.

Dagegen handelt es sich bei einer un-
entgeltlichen Nutzungsüberlassung 
(Streitfall) um Naturalunterhalt, der in 
Höhe der ortsüblichen Miete als Son-
derausgaben berücksichtigt werden 
kann – und zwar auch dann, wenn unter-
haltsrechtlich ein betragsmäßig gerin-
gerer Wohnvorteil vereinbart wurde.

Der Bundesfinanzhof hat den Streitfall 
an die Vorinstanz zurückverwiesen. Hier 
wird nun zu erwägen sein, ob und – falls 
ja – in welcher Höhe ein auf die beiden 
gemeinsamen Kinder entfallender 
Wohnvorteil bei der Beurteilung der nach 
§ 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG abziehbaren Un-
terhaltsleistungen außer Betracht bleibt.
Quelle | BFH-Urteil vom 29.6.2022, Az. X R 
33/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 232687
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Für Arbeitnehmer

Doppelte Haushaltsführung: Bei einem Hauptwohnsitz 
im Ausland ist eine Kostenbeteiligung nachzuweisen

| Die für eine doppelte Haushaltsführung erforderliche finanzielle Beteiligung an 
den Kosten der Lebensführung muss bei Fällen mit Auslandsbezug nicht unter-
stellt werden, nur weil der Arbeitnehmer verheiratet ist. So lautet eine aktuelle 
Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen. |

Hintergrund

Bei einer doppelten Haushaltsführung 
muss der Arbeitnehmer außerhalb des 
Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte ei-
nen eigenen Haushalt unterhalten 
(Hauptwohnung) und auch am Ort der 
ersten Tätigkeitsstätte wohnen (Zweit-
wohnung). 

Ein eigener Hausstand setzt das Inne-
haben einer Wohnung sowie eine finan-
zielle Beteiligung an den Kosten der 
Lebensführung voraus. Bei Ehegatten 
oder Lebenspartnern mit den Steuer-
klassen III, IV oder V kann nach Ansicht 
der Finanzverwaltung eine finanzielle 
Beteiligung an den Kosten der Lebens-
führung auch ohne einen entsprechen-
den Nachweis unterstellt werden.

Sichtweise des Finanzgerichts 

Eine Einreihung in die genannten Steu-
erklassen kommt nur in Betracht, wenn 
die Steuerpflichtigen eine Zusammen-
veranlagung wählen können. In diesen 
Fällen besteht für das Finanzamt be-

reits vor der Prüfung der finanziellen 
Kostenbeteiligung im Zuge einer dop-
pelten Haushaltsführung die Möglich-
keit, die Voraussetzungen für eine Zu-
sammenveranlagung zu überprüfen. 
Dies setzt eine bestehende Lebens- 
und Wirtschaftsgemeinschaft der Ehe-
gatten voraus. Deshalb mag aus Sicht 
der Finanzverwaltung eine weiterge-
hende Prüfung der finanziellen Beteili-
gung entbehrlich erscheinen.

Ist aber einer der Ehegatten nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig, ist 
keine Zusammenveranlagung möglich. 
Dies hat zur Folge, dass die Prüfung des 
Fehlens eines dauernden Getrenntle-
bens und des Bestehens einer Lebens- 
und Wirtschaftsgemeinschaft unter-
bleibt. Vor diesem Hintergrund ist in die-
sen Fällen eine finanzielle Beteiligung 
an den Kosten der Lebensführung von 
dem Steuerpflichtigen nachzuweisen.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
21.9.2022, Az. 9 K 309/20, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 231987; BMF-Schreiben vom 
25.11.2020, Az. IV C 5 - S 2353/19/10011 :006, Rz. 
101 und 113

Für alle Steuerpflichtigen

Behindertengerechter 
Gartenumbau ist  
keine außergewöhnliche 
Belastung
| Nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs sind Aufwendungen für 
einen behindertengerechten Umbau 
des zum selbst bewohnten Einfamilien-
haus gehörenden Gartens keine außer-
gewöhnlichen Belastungen. |

	◼ Sachverhalt

Eheleute bewohnen ein in ihrem Eigen-
tum stehendes Einfamilienhaus mit 
Garten. Die Ehefrau leidet an einem 
Post-Polio-Syndrom, weshalb für sie 
ein Grad der Behinderung von 70 mit 
den Merkzeichen G und aG festgestellt 
wurde. Auf der Rückseite des Einfami-
lienhauses befindet sich eine Terrasse, 
die mit einem Rollstuhl erreicht wer-
den kann. Auf der Vorderseite befan-
den sich ursprünglich Beete, die nur 
durch einen schmalen Fußweg zu er-
reichen waren. Diesen Weg ließen die 
Eheleute in eine gepflasterte Fläche 
umbauen und legten dort Hochbeete an. 

Die Kosten machten sie als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend, da die 
Maßnahme medizinisch notwendig ge-
wesen sei. Zudem gehöre der Garten 
zum existenznotwendigen Wohnbedarf. 
Das Finanzamt und das Finanzgericht 
Münster versagten jedoch den Abzug, 
was der Bundesfinanzhof bestätigte.

Bei außergewöhnlichen Belastungen 
müssen dem Steuerpflichtigen die 
Aufwendungen zwangsläufig erwach-
sen. Daher sind z. B. Krankheitskosten 
und Aufwendungen zur Befriedigung 
des existenznotwendigen Wohnbedarfs 
grundsätzlich anzuerkennen. Obwohl 
die Umbaumaßnahme eine Folge der 
Verschlechterung des Gesundheitszu-
stands gewesen ist, sind die Aufwendun-
gen nicht zwangsläufig entstanden. 
Denn sie sind nicht vornehmlich der 
Krankheit oder Behinderung geschul-
det, sondern in erster Linie Folge eines 
frei gewählten Freizeitverhaltens.

Beachten Sie | Ganz leer gingen die 
Ehegatten aber nicht aus. Denn ihnen 
stand die Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen zu (20 % der Lohn-
kosten, maximal 1.200 EUR).

Quelle | BFH-Urteil vom 26.10.2022, Az. VI R 
25/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233920; 
BFH, PM Nr. 10/23 vom 23.2.2023

Für alle Steuerpflichtigen

Bis Ende Februar wurden 78 % aller Grundsteuer-
Erklärungen abgegeben
| Nach Informationen der Bundesregierung (hib, Nr. 148/2023 vom 1.3.2023) wurden 
77,68 % aller Grundsteuer-Erklärungen bis Ende Februar 2023 abgegeben. |

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuer-
Erklärung war bereits Ende Januar ab-
gelaufen; nur in Bayern wurde eine 
dreimonatige Verlängerung gewährt. 

Nach Angaben der Bundesregierung 
werden nun die Grundeigentümer, die 
bisher keine Erklärung abgegeben ha-
ben, zur Abgabe aufgefordert.

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerermäßigung für Abwasserentsorgung  
und Müllabfuhr: Revision zu spät begründet

| Das Finanzgericht Münster hatte entschieden, dass Müllentsorgungs- und Abwas-
sergebühren nicht unter die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
fallen. Leider hat der Bundesfinanzhof (Beschluss vom 1.9.2022, Az. VI R 8/22) die 
eingelegte Revision als unzulässig verworfen, da sie nicht rechtzeitig begründet 
wurde. Somit ist eine höchstrichterliche Entscheidung vorerst nicht zu erwarten. |
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Für Kapitalanleger

Kryptowährungen: Veräußerungsgewinne  
sind steuerpflichtig

| Erzielt ein Steuerpflichtiger innerhalb eines Jahres aus dem Verkauf oder dem 
Tausch von Kryptowährungen (wie Bitcoin, Ethereum und Monero) Veräußerungs-
gewinne, dann sind diese als privates Veräußerungsgeschäft zu versteuern. Dies 
hat aktuell der Bundesfinanzhof entschieden. |

	◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte Kryptowäh-
rungen erworben, getauscht und wie-
der veräußert. Hierbei handelte es sich 
um private Geschäfte mit Bitcoins, 
Ethereum und Monero. Im Streitjahr 
2017 erzielte er daraus einen Gewinn in 
Höhe von insgesamt 3,4 Millionen EUR.

Mit dem Finanzamt kam es zum Streit, 
ob der Gewinn der Einkommensteuer 
unterliegt. Die vom Steuerpflichtigen 
beim Finanzgericht Köln erhobene 
Klage war überwiegend erfolglos – und 
auch der Bundesfinanzhof bejahte nun 
die Steuerpflicht.

Bei Kryptowährungen handelt es sich 
um Wirtschaftsgüter, die bei einer An-
schaffung und Veräußerung innerhalb 
eines Jahres der Besteuerung als pri-
vates Veräußerungsgeschäft unterlie-
gen. Denn virtuelle Währungen (Cur-
rency Token, Payment Token) stellen 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
ein „anderes Wirtschaftsgut“ im Sinne 
des § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) dar.

Beachten Sie | Der Begriff des Wirt-
schaftsguts ist weit zu fassen. Er um-
fasst neben Sachen und Rechten auch 
tatsächliche Zustände sowie konkrete 
Möglichkeiten und Vorteile, deren Erlan-
gung sich ein Steuerpflichtiger etwas 
kosten lässt und die nach der Verkehrs-
auffassung einer gesonderten selbst-
ständigen Bewertung zugänglich sind. 

Diese Voraussetzungen sind bei virtuel-
len Währungen gegeben. Bitcoin, Ethe-

reum und Monero sind wirtschaftlich 
betrachtet als Zahlungsmittel anzuse-
hen. Sie werden auf Handelsplattformen 
und Börsen gehandelt, haben einen 
Kurswert und können für direkt zwi-
schen Beteiligten abzuwickelnde Zah-
lungsvorgänge Verwendung finden. 
Technische Details virtueller Währun-
gen sind für die Eigenschaft als Wirt-
schaftsgut nicht von Bedeutung. 

MERKE | Erfolgen Anschaffung und 
Verkauf oder Tausch der Token inner-
halb eines Jahres, unterliegen daraus 
erzielte Gewinne oder Verluste der Be-
steuerung. Gewinne bleiben aber steu-
erfrei, wenn der aus den privaten Ver-
äußerungsgeschäften erzielte Gesamt-
gewinn im Jahr weniger als 600 EUR 
beträgt (§ 23 Abs. 3 S. 5 EStG).

Ein strukturelles Vollzugsdefizit, das ei-
ner Besteuerung entgegensteht, liegt 
nicht vor: Denn für den Bundesfinanz-
hof sind keine gegenläufigen Erhe-
bungsregelungen vorhanden, die einer 
Besteuerung entgegenstehen und es 
liegen auch keine Anhaltspunkte vor, 
dass seitens der Finanzverwaltung Ge-
winne und Verluste nicht ermittelt und 
erfasst werden können. 

Beachten Sie | Dass es trotz aller Er-
mittlungsmaßnahmen der Finanzbe-
hörden (z. B. Sammelauskunftsersu-
che) in Einzelfällen gelingen kann, sich 
der Besteuerung zu entziehen, begrün-
det kein strukturelles Vollzugsdefizit.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.2.2023, Az. IX R 
3/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 234091; 
BFH, PM Nr. 13/23 vom 28.2.2023

Für Arbeitgeber

Steuerfreie Aufmerksamkeiten an Angehörige des 
Arbeitnehmers nur noch bei Haushaltszugehörigkeit
| Sachzuwendungen (z. B. ein Blumenstrauß) können Arbeitnehmer oder deren 
Angehörige aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses (z. B. Geburts-
tag) bis zu einem Höchstbetrag von 60 EUR je Anlass steuer- und beitragsfrei er-
halten. Durch die neuen Lohnsteuerrichtlinien (R 19.6 Abs. 1 S. 2 LStR 2023) ist hier 
eine Änderung bzw. eine Einschränkung zu beachten. Danach gilt die Begünstigung 
nur noch, wenn die Angehörigen zum Haushalt des Arbeitnehmers gehören. |

Für GmbH-Gesellschafter

Anteilsrotation unter 
Wert ist steuerlich  
nicht anzuerkennen
| Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass durch eine Anteilsrotation 
von zwei GmbH-Gesellschaftern un-
tereinander kein Steuersparpotenzial 
generiert werden kann, wenn die Kauf-
preise die realen Wertverhältnisse in 
krasser Weise verfehlen. |

	◼ Sachverhalt

Der Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs lag ein Sachverhalt zugrunde, in 
dem zwei – zu jeweils 50 Prozent an ei-
ner GmbH beteiligte – Gesellschafter 
ihre Anteile im Wege einer Anteilsrota-
tion gegenseitig zu einem Kaufpreis von 
12.500 EUR veräußerten. Die Anschaf-
fungskosten der GmbH-Anteile belie-
fen sich auf 500.000 EUR, sodass sich 
ein steuerlicher „Verlust“ vor Anwen-
dung des Teileinkünfteverfahrens von 
487.500 EUR ergab. Der gemeine Wert 
der GmbH belief sich entsprechend 
einer Wertermittlung nach dem ver-
einfachten Ertragswertverfahren auf 
ca. 1,5 Mio. EUR. 

Das Finanzamt, das Finanzgericht 
Sachsen und auch der Bundesfinanz-
hof sahen hierin einen Gestaltungs-
missbrauch im Sinne des § 42 der Ab-
gabenordnung (AO).

Entsteht ein „Verlust“ im Sinne des § 17 
Einkommensteuergesetz (EStG) im Zuge 
einer Anteilsrotation aufgrund eines 
Kaufpreises, der den echten Wert des 
veräußerten GmbH-Anteils widerspie-
gelt, dann ist dieser Verlust auch für 
steuerliche Zwecke zu berücksichtigen. 
Gestaltungsmissbrauch im Sinne des  
§ 42 AO liegt nicht vor. Denn es steht 
dem Gesellschafter frei, ob, wann und 
an wen er seine Anteile veräußert. Das 
gilt grundsätzlich auch dann, wenn die 
Veräußerung zu einem Verlust führt.

Beachten Sie | Entsteht der Verlust 
hingegen im Zuge einer Anteilsrotation, 
weil der Kaufpreis den Wert des veräu-
ßerten GmbH-Anteils krass verfehlt, 
führt dies zu einem gesetzlich nicht 
vorgesehenen Steuervorteil. Folglich 
ist die Anteilsrotation als Missbrauch 
von Gestaltungsmöglichkeiten anzuse-
hen und der Veräußerungsverlust wird 
nicht anerkannt.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.9.2022, Az. IX R 
18/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233429
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Für alle Steuerpflichtigen

Prämien aus der Treibhausgasminderungs-Quote:  
Alles Wichtige zur Besteuerung! 
| Halter von privaten und betrieblichen Elektrofahrzeugen können am Emissions-
handel teilnehmen und Treibhausgasminderungs-Quoten (kurz THG-Quoten) ver-
kaufen. Je Elektrofahrzeug winken jährlich Einnahmen von rund 250 bis 400 EUR. 
In der Praxis stellt sich daher oft die Frage, wie die Erlöse aus dem Prämienhandel 
zu versteuern sind. |

Hintergrund

Die Mineralölkonzerne wurden dazu 
verpflichtet, die klimaschädlichen 
Treibhausgase zu reduzieren. Schaffen 
Konzerne die Einsparung an CO2 nicht 
selbst, können sie die CO2-Ersparnisse 
anderer Unternehmen erwerben und 
diese auf ihre eigene Quote anrechnen. 
Aber auch Privatpersonen können die 
Ersparnisse an CO2 aus dem Betrieb ei-
nes Elektrofahrzeugs verkaufen. 

Üblicherweise beantragt nicht jeder 
Fahrzeughalter selbst das notwendige 
Emissionszertifikat beim Umweltbun-
desamt und nimmt auch nicht selbst den 
Verkauf vor. Dies übernimmt regelmäßig 
ein Dienstleister, der für alle Fahrzeuge 
gebündelt die Emissionszertifikate be-
antragt. Im Anschluss verkauft er die 
Zertifikate gebündelt an die entspre-
chenden Konzerne. Von dem Erlös be-
hält er einen Teil als Provision ein.

Beachten Sie | Berechtigt für die Teil-
nahme am Quotenhandel sind Elektro-
autos, aber auch Elektroroller und Elek-
tromotorräder. Anspruchsberechtigt ist 
der im Fahrzeugschein eingetragene 
Halter. Unerheblich ist, ob das Fahrzeug 
gekauft oder geleast wurde. 

Steuerpflicht

Die Frage nach der ertragsteuerlichen 
Einordnung (Einkommen-, Körper-
schaft- und Gewerbesteuer) hat das 
Bundesfinanzministerium auf seiner 
Homepage zuletzt mit Stand vom 
28.10.2022 beantwortet:

Fahrzeug des Betriebsvermögens: Der 
Erlös aus dem Verkauf der THG-Quote 
ist als Betriebseinnahme zu erfassen 
und unterliegt damit der Einkommen- 
oder Körperschaftsteuer und ggf. auch 
der Gewerbesteuer.

Fahrzeug des Privatvermögens: Die Ein-
nahmen aus der THG-Quote können kei-
ner Einkunftsart zugerechnet werden 
und unterliegen nicht der Besteuerung. 

Dienstwagen: Erhält der Arbeitgeber 
als Halter die Prämie, so liegt bei die-
sem eine steuerpflichtige Betriebsein-
nahme vor. Erhält hingegen der Arbeit-
nehmer die Prämie, so handelt es sich 
hierbei für den Arbeitnehmer um steu-
erpflichtigen Arbeitslohn.

PRAXISTIPP | Viele Unternehmer und 
Arbeitnehmer wenden für einen Fir-
men- oder Dienstwagen die Fahrten-
buchmethode an oder berufen sich bei 
Anwendung der pauschalen 1  %-Me-
thode auf die sogenannte Kostende-
ckelung. Wird parallel aus dem Verkauf 
der THG-Quote ein Erlös erzielt, min-
dert diese Prämie die Gesamtkosten 
des genutzten Elektrofahrzeugs. Da-
durch reduziert sich dann auch der 
steuerpflichtige Nutzungsvorteil aus 
der Fahrzeugüberlassung und die zu 
versteuernde Entnahme bzw. der geld-
werte Vorteil mindern sich.

Bei der Umsatzsteuer ist nach den 
Ausführungen des Finanzministeriums 
Schles wig-Holstein zu unterscheiden, 
ob der Verkauf der THG-Quote durch 
einen Unternehmer oder eine Privat-
person erfolgt:

Privatperson: Da der Verkauf der THG-
Quote keine nachhaltige Tätigkeit ist, 
wird alleine durch den Verkauf der THG-
Quote keine Unternehmereigenschaft 
begründet. Das gilt auch, wenn die THG-
Quote mehrere Jahre in Folge übertra-
gen wird. Umsatzsteuer auf den Verkauf 
der THG-Quote fällt damit nicht an.

Unternehmer: Überträgt jedoch ein Un-
ternehmer das Emissionszertifikat ei-
nes seinem Unternehmen zugeordne-
ten Fahrzeugs gegen Entgelt an einen 
Dritten, so findet ein Leistungsaus-
tausch statt. Die Prämie unterliegt da-
mit der Umsatzsteuer von 19 %. Die Um-
satzsteuer ist aus dem Bruttobetrag der 
Prämie herauszurechnen.

Quelle | Ertragsteuern: vgl. BMF unter: www.
iww.de/s6461; Umsatzsteuer: FinMin Schles-
wig-Holstein, USt-Kurzinformation vom 11.5.2022, 
Az. VI 358 - S 7279 -033

Für Arbeitgeber

Beiträge zur Gruppen-
krankenversicherung:  
Zum zeitlichen Zufluss 
als Arbeitslohn

| Die Gewährung von Krankenversiche-
rungsschutz ist in Höhe der geleisteten 
Beiträge Sachlohn, wenn der Arbeitneh-
mer aufgrund des Arbeitsvertrags von 
seinem Arbeitgeber ausschließlich Ver-
sicherungsschutz und nicht auch eine 
Geldzahlung verlangen kann. Zum zeit-
lichen Zufluss hat das Finanzgericht 
Baden-Württemberg Folgendes ent-
schieden und die Revision zugelassen: |

Zum Hintergrund: Vom Arbeitgeber ge-
währte Sachbezüge bleiben unter ge-
wissen Voraussetzungen bis zu einer 
monatlichen Freigrenze von 50 EUR 
(gilt für alle Vorteile im Monat) steuer- 
und sozialversicherungsfrei.

Entscheidung

Mit der jährlichen Vorauszahlung der 
Beiträge war den Arbeitnehmern der 
Sachbezug „Versicherungsschutz” bei 
wirtschaftlicher Betrachtung noch 
nicht zugeflossen. 

Zwar erlangten die Arbeitnehmer als 
Versicherte einen unmittelbaren An-
spruch auf Krankenversicherungsschutz. 
Die Arbeitnehmer hatten jedoch zum 
Zeitpunkt der Beitragszahlung durch 
den Arbeitgeber noch keinen Anspruch 
auf die Versicherungsleistung für das 
gesamte Versicherungsjahr. Hinzu kom-
men musste im Streitfall das Fortbeste-
hen des jeweiligen Arbeitsverhältnisses 
während des Versicherungsjahres. 

Daher führte die Vorauszahlung der 
Prämien nicht dazu, dass der Zufluss 
des Sachbezugs bei den Arbeitnehmern 
bei wirtschaftlicher Betrachtung be-
reits im Zahlungszeitpunkt der Beiträge 
anzunehmen ist. Die Zuwendungen er-
folgten demzufolge nicht abweichend 
von den laufenden (monatlichen) Lohn-
zahlungszeiträumen.

Trotz Vorauszahlungen pro Mitarbeiter 
von zum Teil über 400 EUR wurde die 
monatliche Sachbezugsfreigrenze im 
Streitfall nicht überschritten.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Beschluss 
vom 21.10.2022, Az. 10 K 262/22, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 233481
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Für alle Steuerpflichtigen

Positive Steueränderungen für Alleinerziehende
| Seit 2023 beträgt der Grundentlastungsbetrag für Alleinerziehende mit einem Kind 
pauschal 4.260 EUR pro Jahr (davor waren es 4.008 EUR). Dieser Betrag erhöht sich 
für jedes weitere Kind, für das ebenfalls die Voraussetzungen des § 24b Einkommen-
steuergesetz (EStG) erfüllt werden, um jeweils 240 EUR. Zudem hat das Bundes-
finanzministerium umfangreich zum Entlastungsbetrag Stellung bezogen und dabei 
die positive Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus 2021 umgesetzt, wonach der 
Entlastungsbetrag auch im Jahr der Eheschließung oder Trennung zeitanteilig be-
ansprucht werden kann, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt werden. |

Bislang hat die Finanzverwaltung den 
Entlastungsbetrag im Jahr der Eheschlie-
ßung oder Trennung infolge der mögli-
chen Zusammenveranlagung nicht aner-
kannt. Nunmehr ist zu unterscheiden: 

In dem Veranlagungszeitraum, in dem 
sich die Ehegatten trennen, ist eine zeit-
anteilige Inanspruchnahme möglich, so-
fern die übrigen Voraussetzungen des  
§ 24b EStG erfüllt sind. Bei dauerndem 
Getrenntleben kann der Entlastungsbe-
trag zeitanteilig ab dem Monat der Tren-
nung beansprucht werden.

Der Steuerpflichtige kann den Entlas-
tungsbetrag im Jahr der Eheschließung 
zeitanteilig in Anspruch nehmen, sofern 
er die übrigen Voraussetzungen des  
§ 24b EStG erfüllt, insbesondere nicht 
bereits in einer Haushaltsgemeinschaft 
mit dem späteren Ehegatten gelebt hat.

	◼ Beispiel 

M ist alleinstehend und lebt mit ihrer 
minderjährigen Tochter in einem ge-
meinsamen Haushalt. Am 15. August 
zieht der neue Partner P in die Wohnung 
ein. M und P heiraten am 12. Dezember 
und wählen für diesen Veranlagungs-
zeitraum die Zusammenveranlagung. 

Bis einschließlich August kann M den 
Entlastungsbetrag zeitanteilig (= 8/12) 
in Anspruch nehmen.

Beachten Sie | In dem Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums finden sich 
auch viele Ausführungen, wann eine 
Haushaltsgemeinschaft mit einer ande-
ren volljährigen Person vorliegt, die den 
Entlastungsbetrag ausschließt und in 
welchen Fällen eine Abwesenheit als 
(nicht) vorübergehend einzustufen ist:

 • Ist der Partner nur vorübergehend 
abwesend (z.  B. Krankenhausauf-
enthalt, Auslandsreise oder Aus-
landsaufenthalt eines Montagear-
beiters), liegt weiter eine Haus-
haltsgemeinschaft vor. 

 • Ist die Abwesenheit aber nicht nur 
vorübergehend (z. B. Auszug aus 
der gemeinsamen Wohnung, Mel-
dung als vermisst oder Strafvoll-
zug), dann entfällt die Haushalts-
gemeinschaft.

Quelle | BMF-Schreiben vom 23.11.2022, Az. 
IV C 8 - S 2265-a/22/10001 :001, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 232553

Für alle Steuerpflichtigen 

Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer  
des Erdbebens in der Türkei und in Syrien

| Um die Betroffenen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien zu unterstützen, 
hat das Bundesfinanzministerium im Einvernehmen mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder Verwaltungsregelungen erlassen. Sie gelten für Unterstüt-
zungsmaßnahmen, die vom 6.2.2023 bis zum 31.12.2023 durchgeführt werden. |

Das Schreiben enthält Ausführungen zu 
folgenden Aspekten:

 • Nachweis steuerbegünstigter Zu-
wendungen, 

 • Maßnahmen von steuerbegünstig-
ten Körperschaften für durch das 
Erdbeben geschädigte Personen,

 • Behandlung von Zuwendungen aus 
dem Betriebsvermögen,

 • Aufsichtsratsvergütungen,
 • Lohn-, Umsatz- und Schenkung-

steuer.
Quelle | BMF-Schreiben vom 27.2.2023, Az. IV 
C 4 - S 2223/19/10003 :019, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 233986

Für Unternehmer

Steuermindernde Rück-
stellung für Altersfreizeit 
| Betriebe, die ihren Mitarbeitern zu-
sätzliche freie Arbeitstage in Form von 
Altersfreizeit (nicht Altersteilzeit) ge-
währen, können hierfür eine steuer-
mindernde Rückstellung bilden. Gegen 
diese Entscheidung des Finanzgerichts 
Köln ist aber bereits die Revision beim 
Bundesfinanzhof anhängig. |

	◼ Sachverhalt

Nach dem Manteltarifvertrag stand 
den Arbeitnehmern zusätzliche be-
zahlte Freizeit von zwei Arbeitstagen je 
vollem Jahr ihrer Betriebszugehörig-
keit zu, soweit sie dem Betrieb mindes-
tens zehn Jahre ununterbrochen zuge-
hörig waren und das 60. Lebensjahr 
vollendet hatten. Bei einer Betriebs-
prüfung lehnte das Finanzamt die hier-
für gebildete Rückstellung ab. Das Fi-
nanzgericht Köln sah das aber anders.

Hintergrund: Nach § 249 Abs. 1 Han-
delsgesetzbuch (HGB) sind Rückstellun-
gen für ungewisse Verbindlichkeiten zu 
bilden. Es muss also eine Verbindlich-
keit vorliegen, die dem Grunde und/
oder der Höhe nach ungewiss ist. Dies 
ist der Fall, wenn eine Verbindlichkeit 
dem Grunde nach besteht oder mit 
Wahrscheinlichkeit entstehen wird und 
hinsichtlich der Höhe dieser Verbind-
lichkeit Ungewissheit besteht. Die Inan-
spruchnahme aus der Verbindlichkeit 
muss wahrscheinlich sein.

Das Finanzgericht Köln stellte in seiner 
Entscheidung u. a. Folgendes heraus: 

 • Der Betrieb hatte die Gewährung 
weiterer freier Arbeitstage ver-
bindlich zugesagt.

 • Die Beschäftigten traten mit ihrer 
Arbeitskraft in Vorleistung.

 • Die Gegenleistung wird von dem 
Unternehmen demgegenüber erst 
in der Zukunft erbracht.

Damit ist die Verpflichtung des Betriebs 
zur Gewährung zusätzlicher freier Ar-
beitstage vor dem Eintritt in die Arbeits-
freistellung entstanden und wirtschaft-
lich verursacht worden. Dem steht nicht 
entgegen, dass die Zusage an die vergan-
gene Dienstzeit und an die künftige Be-
triebstreue gebunden ist.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 10.11.2021, Az. 12 
K 2486/20, Rev. BFH Az. IV R 22/22, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 232476; FG Köln, PM vom 
25.11.2022
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Für alle Steuerpflichtigen

Privates Veräußerungsgeschäft:  
Vorherige teilweise Vermietung als Steuerfalle
| Wird eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Immobilie innerhalb der Spekulati-
onsfrist (10 Jahre) verkauft, ist der Gewinn insoweit nicht von der Besteuerung aus-
genommen, als er auf tageweise an Dritte vermietete Räume entfällt. Diese steuer-
zahlerunfreundliche Entscheidung stammt vom Bundesfinanzhof. |

Zum Hintergrund: Die Besteuerung des 
Veräußerungsgewinns eines innerhalb 
des Zehnjahreszeitraums veräußerten 
Grundstücks wird vermieden, wenn das 
Wirtschaftsgut im Zeitraum zwischen 
Anschaffung oder Fertigstellung und Ver-
äußerung ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken oder im Jahr der Veräuße-
rung und in den beiden vorangegangenen 
Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wurde. Dies regelt § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
Einkommensteuergesetz (EStG).

	◼ Sachverhalt

Ehegatten kauften 2011 ein Reihenhaus 
(ca. 150 qm Wohnfläche), das sie mit ih-
ren Kindern bewohnten. 2012 bis 2017 
vermieteten sie einzelne Zimmer im 
Dachgeschoss tageweise (konkret zwi-
schen 12 und 25 Tagen pro Jahr) an 
Messegäste und erzielten daraus Ver-
mietungseinkünfte.

2017 verkauften die Eheleute die Im-
mobilie. Das Finanzamt unterwarf den 
Gewinn wegen der zeitweise erfolgten 
Vermietung einzelner Zimmer teilweise 
der Besteuerung. Das Finanzgericht 
Niedersachsen teilte diese Sichtweise 
jedoch nicht. Beurteilungsobjekt sei 
das gesamte Gebäude als Wirtschafts-
gut. Die zeitweise Vermietung des 
Dachgeschosses führe nicht dazu, dass 
hinsichtlich des Dachgeschosses in-
nerhalb des Gebäudes ein selbstständi-
ges Wirtschaftsgut entstehe, das ge-
sondert zu betrachten wäre. Die Freude 
der Eheleute währte (leider) nicht lange. 
Denn der Bundesfinanzhof hob die Ent-
scheidung des Finanzgerichts auf. 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist 
der Gewinn aus der Veräußerung inso-
weit nicht von der Einkommensbesteu-
erung ausgenommen, als er auf tage-
weise an Dritte vermietete Räume ent-
fällt. Denn eine räumliche oder zeitli-
che Bagatellgrenze für eine unschädli-
che Nutzungsüberlassung an Dritte 
besteht nicht. 

Beachten Sie | Maßstab für die Er-
mittlung des anteilig steuerbaren Ver-
äußerungsgewinns ist das Verhältnis 
der Wohnflächen zueinander (durch-
gängig zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzte Wohnfläche zu vorübergehend 
zu fremden Wohnzwecken überlasse-
ner Wohnfläche). In diesem Zusam-
menhang ist auf die Wohn- und nicht 
auf die Nutzflächen abzustellen, weil  
§ 23 EStG die Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken privilegiert. 

MERKE | Deutlich positiver ist die 
Sichtweise beim häuslichen Arbeits-
zimmer. Denn wird eine zu eigenen 
Wohnzwecken genutzte Immobilie in-
nerhalb der Spekulationsfrist veräu-
ßert, ist der Veräußerungsgewinn 
auch insoweit von der Besteuerung 
ausgenommen, als er auf ein zur Erzie-
lung von Überschusseinkünften ge-
nutztes häusliches Arbeitszimmer ent-
fällt. Dies hat der Bundesfinanzhof in 
2021 entschieden.

Quelle | BFH-Urteil vom 19.7.2022, Az. IX R 
20/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233193; 
BFH-Urteil vom 1.3.2021, Az. IX R 27/19

Für alle Steuerpflichtigen

Grunderwerbsteuer: Anstieg in Hamburg und Sachsen 

| Hamburg (von 4,5 % auf 5,5 %) und Sachsen (von 3,5 % auf 5,5 %) haben die 
Grunderwerbsteuer zum 1.1.2023 erhöht. Dadurch wird der Immobilienerwerb in 
diesen Bundesländern teurer. |

Nach dem Grunderwerbsteuergesetz 
beträgt der Steuersatz 3,5 %. Die Bun-
desländer haben jedoch die Möglich-
keit, den Steuersatz selbst festzulegen.  
Nach der Erhöhung in Sachsen liegt 

der Steuersatz nur noch in Bayern bei 
3,5 %. „Spitzenreiter“ mit jeweils 6,5 % 
sind Brandenburg, Nordrhein-Westfa-
len, das Saarland, Schleswig-Holstein 
und Thüringen.

Für Vermieter

Mieterabfindungen: 
Bundesfinanzhof  
beschränkt den  
Anwendungsbereich  
der anschaffungsnahen 
Herstellungskosten

| Eine Abfindung, die der Steuerpflichtige 
für die vorzeitige Kündigung des Miet-
vertrags und die Räumung der Wohnung 
an seinen Mieter zahlt, um das Gebäude 
umfangreich renovieren zu können, ge-
hört nicht zu den anschaffungsnahen 
(fiktiven) Herstellungskosten. Die Auf-
wendungen sind nach der Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs somit sofort als 
Werbungskosten abzugsfähig. |

Hintergrund 

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a Einkommensteu-
ergesetz (EStG) können Investitionen 
innerhalb von drei Jahren nach der An-
schaffung nicht mehr als sofort abzieh-
bare Werbungskosten berücksichtigt 
werden, wenn sie 15 % der Anschaf-
fungskosten des Gebäudes überstei-
gen. Die Aufwendungen wirken sich 
dann „lediglich“ über die langjährige 
Gebäude-Abschreibung aus.

Entscheidung 

Zu den Aufwendungen im Sinne des § 6 
Abs. 1 Nr. 1a S. 1 EStG gehören sämtli-
che Aufwendungen für bauliche Maß-
nahmen, die im Rahmen einer im Zu-
sammenhang mit der Anschaffung des 
Gebäudes vorgenommenen Instandset-
zung und Modernisierung anfallen. Ge-
setzlich ausgenommen sind: Aufwen-
dungen für Erhaltungsarbeiten, die 
jährlich üblicherweise anfallen und 
Aufwendungen für Erweiterungen.

Im Gegensatz zur Vorinstanz ist der Bun-
desfinanzhof der Ansicht, dass § 6 Abs. 1 
Nr. 1a EStG auf Aufwendungen für bauli-
che Maßnahmen beschränkt ist – und da 
Mieterabfindungen keine baulichen 
Maßnahmen sind, sind sie grundsätzlich 
sofort abzugsfähig.

Beachten Sie | Mieterabfindungen sind 
jedoch (originäre) Herstellungskosten, 
wenn sie dazu dienen, die bis dahin ver-
mieteten Gebäude abzubrechen und ein 
neues Gebäude errichten zu können.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.9.2022, Az. IX R 
29/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233183
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Für alle Steuerpflichtigen

Solidaritätszuschlag in 2020 und 2021 noch  
nicht verfassungswidrig
| Für den Bundesfinanzhof war die Erhebung des Solidaritätszuschlags (Soli) in den 
Jahren 2020 und 2021 noch nicht verfassungswidrig. |

Bei seiner Einführung im Jahr 1995 
sollte der Soli der Abdeckung der im 
Zusammenhang mit der deutschen 
Wiedervereinigung entstandenen finan-
ziellen Lasten dienen. Mit dem Auslau-
fen des Solidarpakts II und der Neurege-
lung des Länderfinanzausgleichs zum 
Jahresende 2019 hat der Soli seine 
Rechtfertigung als Ergänzungsabgabe 
aber nicht verloren.

Nach der Urteilsbegründung kann sich 
ein vorübergehender Mehrbedarf des 
Bundes auf sehr lange Zeiträume er-
strecken. Dies kann bei einer „Genera-
tionenaufgabe“, wie der Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
den alten und neuen Bundesländern, 
ein Zeitraum von bis zu 30 Jahren sein 
– und dieser Zeitraum ist beim Soli je-
denfalls 26 bzw. 27 Jahre nach seiner 
Einführung noch nicht abgelaufen.

Seit 2021 werden wegen der erhöhten 
Freigrenzen nur noch Bezieher höherer 
Einkommen mit dem Soli belastet (vgl. 
das „Gesetz zur Rückführung des Soli-

daritätszuschlags 1995“). Nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs ist die Staf-
felung des Soli mit Blick auf das Sozial-
staatsprinzip des Grundgesetzes ge-
rechtfertigt.

Beachten Sie | Auf den Soli, den Kapi-
talgesellschaften auf die Körperschaft-
steuer zahlen müssen, hat die Rückfüh-
rung des Soli keine Auswirkungen. Auch 
auf Einkünfte aus Kapitalvermögen, die 
der Abgeltungsteuer unterliegen, wird 
weiterhin der volle Soli fällig. 

Wie geht es nun weiter? Da der Bun-
desfinanzhof nicht von der Verfas-
sungswidrigkeit des Soli überzeugt ist, 
kommt eine Vorlage an das Bundesver-
fassungsgericht nicht in Betracht. Die 
Steuerpflichtigen haben aber nun die 
Möglichkeit, Verfassungsbeschwerde 
einzureichen.

Quelle | BFH-Urteil vom 17.1.2023, Az. IX R 
15/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233465; 
BFH, PM Nr. 7/23 vom 30.1.2023; Gesetz zur 
Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995, 
BGBl I 2019, S. 2115

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Keine Steuerschuld für überhöhten 
Steuerausweis an Endverbraucher

| Weist ein Unternehmer in der Rechnung einen höheren als den gesetzlich geschul-
deten Umsatzsteuerbetrag aus (z. B. 19 % anstatt 7 %), schuldet er auch den überhöh-
ten Betrag. § 14c Abs. 1 S. 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) erlaubt zwar die Korrektur des 
überhöhten Ausweises per Rechnungsberichtigung. Doch gerade bei vielen Kleinbe-
tragsrechnungen an Endverbraucher ist dies problematisch bzw. faktisch unmöglich, 
weil die Kontaktdaten der Personen oft nicht bekannt sind. Zu der Thematik „über-
höhter Steuerausweis“ erging nun ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in einem 
österreichischen Verfahren, welches der deutschen Handhabung entgegensteht. |

Der Europäische Gerichtshof hat Fol-
gendes entschieden: Hat ein Steuer-
pflichtiger eine Dienstleistung erbracht 
und in seiner Rechnung einen Mehr-
wertsteuerbetrag ausgewiesen, der auf 
der Grundlage eines falschen Steuer-
satzes berechnet wurde, schuldet er 
den zu Unrecht in Rechnung gestellten 
Teil der Mehrwertsteuer nicht, wenn 
keine Gefährdung des Steueraufkom-
mens vorliegt, weil diese Dienstleistung 
ausschließlich an Endverbraucher er-

bracht wurde, die nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt sind. Somit kam es auf 
die zweite Frage, die sich mit der Be-
richtigung der Rechnungen befasste, 
nicht mehr an.

Beachten Sie | Die Regelungen zur An-
wendung des § 14c Abs. 1 UStG werden 
nun geändert bzw. unionskonform aus-
gestaltet werden müssen. 

Quelle | EuGH, Urteil vom 8.12.2022, Rs. 
C-378/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233527

Für Unternehmer

Betriebsaufgabegewinn 
eines Architekten:  
Keine Einbeziehung 
eines anteiligen Kauf-
preises für einen Garten

| Nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Münster ist ein auf den Garten 
eines gemischt genutzten Grundstücks 
entfallender anteiliger Kaufpreis nicht in 
den Aufgabegewinn eines Architekten-
betriebs einzubeziehen. |

	◼ Sachverhalt

Das Büro eines Architekten befand sich 
in seinem ansonsten zu Wohnzwecken 
genutzten Einfamilienhaus und um-
fasste 22,62 % der Wohnfläche. Zum 
Grundstück gehörte ein ca. 150 qm 
großer, aufwendig gestalteter Garten. 
Im Streitjahr 2014 wurde das Grund-
stück für 850.000 EUR veräußert und 
kurze Zeit später die Betriebsaufgabe 
erklärt. Nach dem notariellen Vertrag 
sollten vom Kaufpreis 70.000 EUR auf 
den Grund und Boden, 680.000 EUR 
auf das Gebäude und 100.000 EUR auf 
den Garten entfallen. 

Entgegen der Einkommensteuer-Er-
klärung, in der der Garten nicht in die 
Ermittlung einbezogen wurde, bezog 
das Finanzamt 22,62 % des Gesamt-
kaufpreises in den Aufgabegewinn ein. 
Das Finanzgericht Münster sah das 
jedoch anders.

Die Gartenanlage ist steuerlich als 
selbstständiges Wirtschaftsgut anzuse-
hen, auch wenn sie zivilrechtlich mit dem 
Grund und Boden und dem Gebäude eine 
Einheit bildet. Der Garten weist keinen 
Zusammenhang zu den dem Betriebs-
vermögen des Architekten zugeordneten 
Büroflächen auf. Er ist von den im Dach-
geschoss befindlichen Büroflächen aus 
nicht zugänglich gewesen und wurde 
ausschließlich privat genutzt. Wegen 
der besonders aufwendigen Herstel-
lung bzw. umfangreichen Umgestaltung 
war der Garten vom „nackten“ Grund 
und Boden zu unterscheiden. 

Für das Finanzgericht bestanden keine 
Anhaltspunkte dafür, dass die Kauf-
preisaufteilung nur zum Schein getrof-
fen wurde. Der dem Garten zugewiesene 
Anteil erschien wirtschaftlich vertretbar.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 18.10.2022, 
Az. 2 K 3203/19 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
232809
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Photovoltaikanlagen: Finanzverwaltung äußert  
sich zum neuen Nullsteuersatz 
| Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde ein Nullsteuersatz für Umsätze im 
Zusammenhang mit bestimmten Photovoltaikanlagen eingeführt. Geregelt ist dies 
in dem neuen § 12 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG), der am 1.1.2023 in Kraft 
getreten ist. Entscheidend ist hier die Leistungserbringung, also regelmäßig die 
Abnahme der Anlage. Nur einen Monat nach dem Entwurfsschreiben hat das Bun-
desfinanzministerium jetzt die finale Fassung veröffentlicht und sich insbesondere 
mit Fragen zur unentgeltlichen Wertabgabe befasst. | 

Neuregelung

Nach § 12 Abs. 3 UStG gilt für die Liefe-
rung, den innergemeinschaftlichen Er-
werb, die Einfuhr und die Installation 
von Photovoltaikanlagen und Strom-
speichern ein Steuersatz von 0 % (Null-
steuersatz), soweit

 • es sich um eine Leistung an den Be-
treiber der Anlage handelt und

 • die Anlage auf oder in der Nähe von 
Privatwohnungen, Wohnungen so-
wie öffentlichen und anderen Gebäu-
den, die für dem Gemeinwohl die-
nende Tätigkeiten genutzt werden, 
installiert wird. Diese Voraussetzun-
gen gelten als erfüllt, wenn die ins-
tallierte Bruttoleistung der Anlage 
laut Marktstammdatenregister nicht 
mehr als 30 kW (peak) beträgt.

Unentgeltliche Wertabgabe

Altfälle: Ein Unternehmer konnte eine 
vor 2023 angeschaffte Photovoltaikan-
lage voll seinem Unternehmen zuord-
nen. Wenn er auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung verzichtet 
hat, ist er zum vollen Vorsteuerabzug 
aus der Anschaffung berechtigt. Der de-
zentral (privat) verbrauchte Strom un-
terliegt dann der Wertabgabenbesteue-
rung, wodurch der zunächst zulässige 
Vorsteuerabzug nachgelagert ausgegli-
chen wird. Auch nach dem 31.12.2022 ist 
in diesen Fällen wie bisher weiterhin 
grundsätzlich eine unentgeltliche Wert-
abgabe zu besteuern. 

Die Entnahme oder unentgeltliche Zu-
wendung einer Photovoltaikanlage, die 
vor 2023 erworben wurde und die zum 
Vorsteuerabzug berechtigt hat, unter-
liegt nach § 3 Abs. 1b UStG als unent-
geltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer. 

Eine Entnahme des gesamten Gegen-
stands ist nur möglich, wenn künftig vor-
aussichtlich mehr als 90 % des erzeug-
ten Stroms für nichtunternehmerische 
Zwecke verwendet werden. Hiervon ist 
auszugehen, wenn der Betreiber beab-
sichtigt, zukünftig mehr als 90 % des mit 
der Anlage erzeugten Stroms für unter-
nehmensfremde Zwecke zu verwenden. 
Dies ist aus Vereinfachungsgründen 
insbesondere anzunehmen, wenn ein 
Teil des erzeugten Stroms z. B. in einer 
Batterie gespeichert wird. Es reicht auch 
aus, wenn eine Rentabilitätsrechnung 
eine Nutzung für unternehmensfremde 
Zwecke von über 90 % nahelegt.

Neufälle: Erwirbt ein Unternehmer ab 
dem 1.1.2023 eine Photovoltaikanlage 
unter Anwendung des Nullsteuersat-
zes, erübrigen sich auch die Fragen 
zum Vorsteuerabzug (kein Steueranfall). 
Anders als bisher erfolgt keine Ver-
steuerung einer unentgeltlichen Wert-
abgabe. Auch die Entnahme oder unent-
geltliche Zuwendung einer Photovoltaik-
anlage, die ab 2023 unter Anwendung des 
Nullsteuersatzes erworben wurde, stellt 
keine unentgeltliche Wertabgabe dar. 
Quelle | BMF-Schreiben vom 27.2.2023, Az. III 
C 2 - S 7220/22/10002 :010, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr.  234002

Für Arbeitgeber

Mutterschaftszuschuss 
aufgrund Tarifvertrag 
nicht steuerfrei

| Nach § 3 Nr. 1 Buchst. d Einkommen-
steuergesetz (EStG) sind insbesondere 
das Mutterschaftsgeld nach dem Mut-
terschutzgesetz (MuSchG) und der Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld nach 
dem MuSchG steuerfrei. Tarifvertragli-
che Zuschüsse einer Rundfunkanstalt 
an eine selbstständige Journalistin an-
lässlich ihrer Schwangerschaft und 
Mutterschaft fallen nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs aber nicht 
darunter. Es handelt sich vielmehr um 
steuerbare Einnahmen aus der freibe-
ruflichen Tätigkeit als Journalistin. |

Zwar orientierten sich die tarifvertragli-
chen Zuschüsse an die Steuerpflichtige 
im Jahr 2014 an den Zuschüssen zum 
Mutterschaftsgeld nach dem MuSchG, 
die Arbeitnehmerinnen von ihrem Ar-
beitgeber erhalten. Die Voraussetzun-
gen des § 3 Nr. 1 Buchst. d EStG sind bei 
tarifvertraglichen Zuschüssen jedoch 
nicht erfüllt. Während Arbeitnehmerin-
nen Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, 
die der Arbeitgeber an sie entrichtet, 
steuerfrei erhalten, sieht das Gesetz 
eine Steuerbefreiung für Zuschüsse an 
selbstständige Frauen nicht vor.

Beachten Sie | Durch die seit 2018 
geltende Neufassung des MuSchG ist  
§ 19 Abs. 1 MuSchG (Mutterschaftsgeld 
für Mitglieder einer gesetzlichen Kran-
kenkasse) auf Frauen anwendbar, die 
wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbst-
ständigkeit als arbeitnehmerähnliche 
Person anzusehen sind. Nicht in den 
gesetzlichen Mutterschutz für arbeit-
nehmerähnliche Frauen einbezogen 
sind aber nach wie vor die Zuschüsse 
zum Mutterschaftsgeld.

Quelle | BFH-Urteil vom 28.9.2022, Az. VIII R 
39/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233305

Für Arbeitgeber

Pauschbeträge für berufliche Auslandsreisen ab 2023
| Das Bundesfinanzministerium hat mit Datum vom 23.11.2022 (Az. IV C 5 - S 
2353/19/10010 :004) aktualisierte Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendun-
gen und Übernachtungskosten bei beruflich und betrieblich veranlassten Auslands-
reisen veröffentlicht. Sie gelten ab dem 1.1.2023. Die Pauschbeträge für Übernach-
tungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar. 
Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten 
maßgebend; dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug. | 


